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chungen führen, die nicht dem normalen 
Tätigkeitsablauf entsprechen. Auch die 
mittels Gewalt oder Drohung bewirkte 
Einengung der Entscheidungsmöglich
keit im Rahmen der jeweiligen staat
lichen Aufgaben ist eine Beeinträchti
gung im Sinne dieser Alternative.
4. Die Begehungsweisen der zweiten 
Alternative bestehen in Handlungen, 
mit denen in einer die öffentliche Ord
nung gefährdenden Weise die Mißach
tung der Gesetze bekundet oder dazu 
aufgefordert wird. Sie betreffen vor 
allem solche Fälle, in denen der Täter 
in der Öffentlichkeit oder gegenüber 
staatlichen Organen und deren Vertre
tern in demonstrativer Weise, katego
risch und provokatorisch die Gesamtheit 
oder einzelne Gesetze der DDR herab
würdigt und z. B. ankündigt, sie als un
gültig oder für ihn als nicht verbindlich 
zu betrachten. Eine solche Erklärung 
kann auch in demonstrativen Handlun
gen zum Ausdruck kommen.
Die Aufforderung zur Mißachtung der 
Gesetze kann mündlich, schriftlich oder 
auch in anderer Form, z. B. durch Sym
bole erfolgen. Der Täter kann auch in 
anderer Art und Weise die Handlung 
durchführen und damit schlüssig andere 
zur Mißachtung der Gesetze auffor
dern.
5. Mit Abs. 2 werden Bürger vor tät
lichen Angriffen, die in ihrem Charak
ter über beleidigende Tätlichkeiten im 
Sinne von § 137 hinausgehen, und vor 
der Androhung von Tätlichkeiten ge
schützt, die wegen der staatlichen oder 
gesellschaftlichen Tätigkeit der Perso
nen, gegen die sich der Angriff richtet, 
vorgenommen werden.
In gleicher Weise werden Bürger ge
schützt, die, ohne eine spezielle staat
liche oder gesellschaftliche Tätigkeit 
auszuüben, für die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit aus eigener Verantwor
tung eintreten.
Staatliche Tätigkeit erfordert die Aus
übung einer bestimmten staatlichen 
Funktion, die auf der Grundlage der

Verfassung sowie anderer staatsrecht
licher Normen der DDR einem Bürger 
übertragen ist, also Leitung oder Aus
führung staatlicher Maßnahmen zum 
Inhalt hat. Sie wird in der Regel 
von Volksvertretern, Mitarbeitern des 
Staatsapparates, aber auch von ande
ren Bürgern (z. B. Helfer der DVP, 
Grenzhelfer, ehrenamtliche Mitarbeiter 
der Abteilung Inneres, Mitarbeiter in 
Wahl vor ständen usw., jedoch nicht 
Straßen- oder Hausvertrauensleute) 
ausgeübt. Direktoren von Kombinats
betrieben und volkseigenen Betrieben 
sowie Hauptbuchhalter (gemäß der 
Hauptbuchhalter-VO) üben ebenfalls 
staatliche Tätigkeit aus, dagegen nicht 
Meister und Brigadiere, Leiter einzelner 
Produktionsbereiche in staatlichen Be
trieben, auch nicht Vorsitzende von 
Genossenschaften (vgl. BG Frankfurt 
(Oder), Urteil vom 6.1.1969/Kass. 
S. 35/68, NJ 1969/16, S. 506. Funktio
näre von wirtschaftsleitenden Orga
nen (z. B. Generaldirektoren der Kom
binate), die den Produktionsbetrieben 
übergeordnet sind und die mit ihrer Lei
tungstätigkeit die staatliche ökonomi
sche Politik verwirklichen, üben staat
liche Tätigkeit aus.
Gesellschaftliche Tätigkeit ist die Arbeit 
in Parteien und gesellschaftlichen Orga
nisationen. Sie kann durch Wahl, in 
Ausübung eines Berufes (hauptamt
licher Gewerkschaftsfunktionär), auf 
der Grundlage konkreter Beauftragung 
(Vorsitzender eines Wohnbezirksaus
schusses der Nationalen Front, Kollek
tivvertreter, gesellschaftlicher Ankläger 
oder Verteidiger in der gerichtlichen 
Hauptverhandlung) aber auch ohne be
sondere sie begründende Akte spontan 
erfolgen (Teilnahme an Kampfdemon
strationen, Beteiligung an freiwilligen 
Arbeitseinsätzen). In diesen Fällen ist 
die Abgrenzung zu Handlungen, die 
zwar im Interesse der sozialistischen Ge
sellschaft liegen, aber nicht als gesell
schaftliche Arbeit zu werten sind, 
schwierig und nur im konkreten Fall zu 
entscheiden.
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